
Nicht gestattet sind: 
- Grillen und das Entfachen von offenem Feuer (z. B. Kerzen).

- Das Fahren oder Mitführen von Fahrrädern.

- Ziehende Lastenträger (z. B. Bollerwagen, Sackkarren, Anhänger,  

 Einkaufstrolleys / „Hackenporsche“, Koffer / Rucksäcke mit Rollen, o.ä.). 

- Das Mitführen von Hunden im Großen Garten.

- Die Mitnahme von Sonnenschirmen, (Falt-)Liegestühlen, Klappstühlen,  

 Sitzsäcken, Bierzeltgarnituren, Bierkästen, Tischen, Kühlboxen.

- Die Fluchtwege mit Picknickdecken zu versperren.  

- Beete, Skulpturen und Brunnen zu betreten oder gar zu beschädigen.

Erlaubt sind:
- Einsitzer-Faltstühle mit einer flexiblen Sitz- und 

 Rückenfläche aus Stoff.

Den Anordnungen des Garten-, Aufsichts- und Kassenpersonals ist jederzeit Folge zu leisten. Nichtbeachtung 
kann zum Ausschluss der Veranstaltung führen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. 
Ihr Team der Hannover Veranstaltungs GmbH
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